
1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Niepars              
 
 
 

§ 5 
Bürgermeister/Stellvertreter 

 
(1) Der Bürgermeister trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 
    KV M-V unterhalb der folgenden Wertgrenzen: 
    … 
    2. Ausgaben im Sinne des § 52 KV M-V werden bis  zu fol- 
       gender Höhe als unerheblich angesehen:  
       Verwaltungshaushalt  

a)  überplanmäßige Ausgaben bis zu 5.000 €   
b)  außerplanmäßige Ausgaben bis zu 5.000 € 

       Vermögenshaushalt  
a)  überplanmäßige Ausgaben bis zu 10.000 € 
b)  außerplanmäßige Ausgabe bis zu 10.000 € 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Ge meinde  
    Niepars tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntma chung 
    in Kraft. 
 
 
 
 

 
Niepars,               Siegel              Bürgerme isterin 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


